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TEIL 1 – B E G R Ü N D U N G 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 "BHKW an der Kita" der Gemeinde Dör-

phof, Kreis Rendsburg-Eckernförde 

für das Gebiet nördlich der Straße Alt Dörphof 

 

 

1 AUSGANGSSITUATION 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Westen der Ortslage Dörphof, nördlich der Straße „Alt Dörphof“ und 

westlich der Dorfstraße (Kreisstraße K 63). Der Plangeltungsbereich umfasst Teile der Flur-

stücke 196 und 195 der Flur 2 Gemarkung und Gemeinde Dörphof. 

 

Der ca. 3.950 m² große Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

• im Süden eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, der Bau einer Kita ist bereits 

geplant, 

• im Osten durch eine landwirtschaftliche genutzte Fläche mit angrenzender Wohnbe-

bauung entlang der Dorfstraße sowie den ehemaligen Getreideumschlagplatz der 

HaGe Dörphof, 

• im Norden und Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Die genaue Abgrenzung ist im zeichnerischen Teil des Planentwurfes im Maßstab 1 : 1.000 

zu entnehmen. 

 

1.2 Bestand 

Das Plangebiet wird als Acker 

intensiv landwirtschaftlich ge-

nutzt. 

 

Nördlich der Straße Alt Dör-

phof verläuft ein Graben mit 

angrenzender Baumreihe aus 

starken Pappeln. Ein Knick 

begrenzt das Plangebiet in 

Richtung Westen. 

 

Das Gelände fällt leicht nach 

Nordosten ab und liegt zwi-

schen ca. 11 m NHN im Süd-

westen und 9 m NHN im Nord-

osten. 

 Luftbildquelle: DigitalerAtlasNord 
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1.3 Grundlage des Verfahrens 

Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) 

in der derzeit gültigen Fassung. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dörphof hat am 27.02.2024 die Aufstellung des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 beschlossen. 

 

1.4 Rechtliche Bindungen 

1.4.1 Landesentwicklungsplan 2021 

Die Gemeinde Dörphof wird in der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes (LEP 

2021) als Gemeinde im ländlichen Raum dargestellt. Dörphof ist in einem Entwicklungsraum 

für Tourismus und Erholung dargestellt. Westlich des Plangebietes verläuft die Bundesstraße 

B 203. 

1.4.2 Regionalplan für den Planungsraum III (2001) 

Der Regionalplan für den Planungsraum III (2001) stellt die Gemeinde entlang einer Bundes-

straße dar. Östlich der Ortslage befindet sich ein Ordnungsraum für Tourismus und Erholung 

und ein Vorranggebiet für Naturschutz sowie am Schwansener See und der Küste ein Natur-

schutzgebiet. Das Plangebiet befindet sich in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den 

Grundwasserschutz. 

Gem. Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplanes für den neuen Planungsraum II 

(2023) wird der Ortsteil in einem Entwicklungsgebiet für Tourismus und Erholung dargestellt. 

Östlich befindet sich ein Vorranggebiet für den Küstenschutz und die Klimafolgenanpassung 

im Küstenbereich. Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Vorranggebietes für den 

Grundwasserschutz. 

Westlich des Plangebietes verläuft die Bundesstraße B 203. 

Gem. der Teilfortschreibung des Regionalplanes Sachthema Windenergie an Land für 

den neuen Planungsraum II (2020) befindet sich das nächstgelegene Vorranggebiet für 

Windenergieanlagen in einer Entfernung von ca. 1 km südwestlich des Planbereiches.  

 

1.4.3 Landschaftsrahmenplan 2020 

Die Karte 2 des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II (2020) stellt das Plan-

gebiet in einem Naturpark dar. 

In den Karten 1 und 3 sind für den Plangeltungsbereich oder angrenzende Flächen keine be-

sonderen Darstellungen enthalten. 

 

1.4.4 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Dörphof trat am 23.04.1974 in Kraft. Dieser stellt 

den Planbereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. Östlich des Plangebietes befindet sich 
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ein Dorfgebiet und eine Umformer-Station. Südwestlich des Plangebietes grenzt das Plange-

biet der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes an. Diese stellt das Gebiet als Fläche für 

den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kita“ dar.  

 

Die Festsetzungen für das Plangebiet weichen damit in der Art der Nutzung von den Darstel-

lungen des gültigen Flächennutzungsplanes ab. 

Die damit notwendige 8. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt, mit Aufstellungsbe-

schluss vom 27.02.2024 der Gemeindevertretung der Gemeinde Dörphof, im Parallelverfahren 

zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Inhalt-

lich wird der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

entwickelt. 

 

1.4.5 Landschaftsplanung 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Dörphof stellt die im Jahr 1998 vorhandenen Nutzungen 

und den bestehenden Bewuchs dar. Der Knick im Westen des Plangebietes ist als Bestand 

dargestellt. Für die angrenzende Fläche ist eine Anreicherung und Schutz der vorhandenen 

Grünstrukturen im Ort vorgesehen. 

 

1.4.6 Schutzverordnungen 

Innerhalb des Plangebietes gelten Schutzverordnungen und der Schutz aus unterschiedlichen 

Gesetzten. Stichpunktartig sind hier zu nennen: 

• Das Gebiet befindet sich nach § 27 BNatSchG in dem Naturpark Schlei. 

• Weitere Ausweisungen nach §§ 23 bis 29 sind nicht gegeben. 

• Knicks sind nach § 21 LNatSchG geschützt. 

• Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind das ca. 1,8 km südwestlich gelegene Gebiet 

1425-301 „Karlsburger Holz“, das FFH-Gebiet 1423-394 „Schlei incl. Schleimünde und 

vorgelagerter Flachgewässer“ ca. 2,1 km westlich sowie das Gebiet 1326-301 „NSG 

Schwansener See“ ca. 2,5 km östlich des Plangebietes.  

 

 

2 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

2.1 Allgemeine Ziele der Planung 

Zur Ordnung der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der baulichen und sonstigen Nut-

zung wird für das o.g. Plangebiet der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 aufgestellt. Er 

trifft innerhalb seines räumlichen Geltungsbereiches rechtsverbindliche Festsetzungen für die 

städtebauliche Entwicklung entsprechend den kommunalen Zielsetzungen. 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde notwendig, um für den Aufbau eines regionales 

Wärmenetzes durch einen örtlichen Biogasbetreiber ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten 

zu bieten und die Gemeinde mit Erneuerbaren Energien versorgen zu können. Auf einer Ge-

samtfläche von ca. 3.800 m² soll der für die Versorgung des Gebietes notwendige Stützpunkt 

in Form eines Blockheizkraftwerkes sowie dazu benötigten Anlagen ermöglicht werden.  
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Die Biogasanlage im Ortsteil Schuby wurde ursprünglich als privilegierte Anlage neben dem 

zugehörigen, alteingesessenen landwirtschaftlichen Betrieb errichtet. Im Zuge der Ressour-

cen-Schonung mittels Nutzung der anfallenden Abwärme wurde in den vergangenen Jahren 

durch den ortsansässigen Betreiber der Ausbau eines regionalen Fernwärmenetzes für die 

angrenzende Wohnbebauung vorbereitet, an die einzelne Wohngebäude bereits angeschlos-

sen sind. 

Aktuell ist eine deutliche Vergrößerung dieses Fernwärmenetztes geplant. So sollen zukünftig 

neben den Bestandsgebäuden in den Ortsteilen Schuby, Dörphof und Karlberg auch die in 

Dörphof geplante KiTa des KiTa-Verbandes Nordschwansen und das neue Baugebiet „Dörps-

koppel“ (B-Plan Nr. 5) vollständig durch die Biogasanlage in Schuby in Verbindung mit dem 

Satelliten-Standort in Dörphof mit Fernwärme versorgt werden. 

 

Zur konstanten Versorgung aller Anschlussnehmer ist die Errichtung eines Blockheizkraftwer-

kes (BHKW) sowie eines Wärmepufferspeichers (mit 16 m Höhe und einem Durchmesser von 

12 m) und einer Notheizung in der Nähe des Wohngebietes „Dörpskoppel“ erforderlich. Hierbei 

dient der Wärmepufferspeicher der Deckung kurzzeitiger Bedarfsspitzen, die Notheizung wird 

für den Fall installiert, dass z.B. durch einen Komplettausfall der Biogasanlage kurzfristig keine 

Wärmeversorgung sichergestellt werden kann.  

 

Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist somit die nachhaltige Wei-

terentwicklung des vorhandenen Anlagenstandortes, die Stärkung der Gemeinde Dörphof auf 

dem Bioenergiesektor, die Schaffung von zusätzlichen Einkommens- und Entwicklungsper-

spektiven für die örtliche Landwirtschaft sowie die standortverträgliche Einbindung des Son-

dergebietes 'Blockheizkraftwerk' in das Orts- und Landschaftsbild. 

 

2.2 Ziele übergeordneter Rechtsbestimmungen 

Durch die Umsetzung der Planung wird ein Blockheizkraftwerk in Verbindung mit einer beste-

henden Biogasanlage weiterentwickelt und langfristig erhalten. Ziel ist die Förderung regene-

rativer Energien und die Minderung von Treibhausimmissionen im Hinblick auf den anthropo-

genen Klimawandel. 

 

Die Planung erfüllt demnach die Grundsätze folgender Rechtsbestimmungen und Gesetze: 

 

1) Baugesetzbuch (BauGB) 

▪ § 1 Abs. 6: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 

Nr. 7f): die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie. 

 

2) Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023)  

▪ § 1 (1): Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschut-

zes die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversor-

gung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht. 

▪ §1 (2): Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus erneuerbaren 

Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepub-

lik Deutschland […] auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden. 
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▪ § 1 (3): Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneu-

erbaren Energien soll stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich erfol-

gen. 

▪ § 2: Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanla-

gen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicher-

heit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen 

die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 

Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

 

3) Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 

▪ § 3 (4): Im Rahmen der Verringerung der Treibhausgasemissionen kommen der Steige-

rung des Ressourcenschutzes und der Energieeinsparung, der Ressourcen- und Ener-

gieeffizienz sowie dem Ausbau Erneuerbarer Energien besondere Bedeutung zu. 

Dieses Anfang 2017 von der Landesregierung verabschiedete und 2023 überarbeitete Ge-

setz bildet eine rechtliche Grundlage für Energiewende-, Klimaschutz- und Klimaschutzan-

passungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein. Zudem werden mit dem Gesetz zentrale Kli-

maschutzziele für das Land festgeschrieben. Die Landesregierung erstellt eine Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel und setzt entsprechende Maßnahmen um. In der Fort-

schreibung des Landesentwicklungsplans des Landes Schleswig-Holstein von 2021 wer-

den bereits konkrete Grundsätze zur Anpassung an den Klimawandel aufgeführt. 
 

4) Landesentwicklungsplan (LEP 2021) 

▪ Ziff. 2.3 (ländliche Räume), 7 G: Die Landwirtschaft ist ein prägender Wirtschaftsbereich 

der ländlichen Räume. Die Voraussetzungen für eine leistungsfähige, flächenbezogen 

nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaft sollen erhalten und weiter verbessert werden. 

Eine besondere Rolle für die Landwirtschaft wird die Erzeugung und Nutzung der Erneu-

erbaren Energien spielen. 

▪ Ziff. 4.5 (Energieversorgung), 1 G: Die Erneuerbaren Energien wie Wind, Solar, Bio-

masse, Wasserkraft und Geothermie sind von zentraler Bedeutung für die Energie-

wende. Sie sollen in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität mittelfristig maßgebliche 

und langfristig ausschließliche Ressource werden. Die Umsetzung der Energiewende 

bedarf hierzu neben der Errichtung der Erneuerbare Energien-Anlagen, der Energieein-

sparung und der Energieeffizienz auch einer zukunftsfähigen Energieleitungsnetz- und -

speicherinfrastruktur. Eine zügige Verwirklichung dieser Infrastruktur soll bei allen Pla-

nungen und Maßnahmen unterstützt werden. 

2 G: Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen die Ausschöpfung der Energiesparpo-

tenziale und der Einsatz besonders effizienter, klimafreundlicher Energieerzeugungs-, 

Speicherungs- und Verbrauchstechnologien angestrebt werden. 

3 G: Planungen und Maßnahmen der Energiewende, insbesondere die Errichtung von 

Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien, liegen im öffentlichen Interesse und sol-

len dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit dienen. 

4 G: Die energietechnische und energiewirtschaftliche Verbindung der Bereiche Strom, 

Wärme und Mobilität sowie deren jeweiliger Infrastrukturen soll mit dem Ziel der Umstel-

lung fossiler Energieträger auf Erneuerbare Energien bei gleichzeitiger Flexibilisierung 

der Energienutzung in den verschiedenen Sektoren verwirklicht werden. Die Sektoren-
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kopplung sowie die Speicherung und Umwandlung von erneuerbarem Strom sollen ins-

besondere die Nutzung von erneuerbarem Strom in den Sektoren Strom, Wärme und 

Mobilität erleichtern und erhöhen. 

6 G: Zur Verbesserung des Energienutzungsgrades und im Interesse der Umwelt und 

des Klimaschutzes sollen die Möglichkeiten der Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Nut-

zung industrieller Abwärme und von Energiespeichern ausgeschöpft werden. Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen sollten möglichst auf Basis regenerativer Energiequellen so-

wie flexibel und mit einem Wärmenetz betrieben werden. Dies soll insbesondere dort 

angestrebt werden, wo ein nennenswerter Wärme- und Kältebedarf besteht, wie in 

Wohn- und Gewerbegebieten. Hierzu soll auch der Aus- und Neubau von Fern- und 

Nahwärmenetzen beitragen. 

7 G: Kommunale und regionale Energieversorgungskonzepte sollen einen wichtigen Bei-

trag zur klimaverträglichen, sparsamen und rationellen Energieversorgung leisten. Zur 

Umsetzung der Energiewende im Wärmesektor sollen kommunale Wärmeplanungen er-

arbeitet werden. 

8 G: Der Einsatz von Ersatzbrennstoffen, bei dem möglichst auch die anfallende Ab-

wärme einer Nutzung zugeführt wird, soll unterstützt werden, soweit eine stoffliche Ver-

wertung nicht möglich ist. 

▪ Ziff. 4.8 (Landwirtschaft), 1 G: Die Landwirtschaft soll in allen Teilen des Landes als ein 

raumbedeutsamer und die Kulturlandschaft prägender Wirtschaftszweig erhalten und 

nachhaltig weiterentwickelt sowie in ihrer ökologischen, sozialen und ökonomischen 

Funktion gesichert werden. 

2 G: Die Landwirtschaft soll insbesondere […] zur Erzeugung und Nutzung der Erneuer-

baren Energien beitragen. 

▪ Ziff. 6.1 (Klimaschutz), 1 G: Eine nachhaltige Raumentwicklung soll zum Ressourcen-

schutz, zur effizienten Nutzung von Ressourcen, zur Verringerung des Energiever-

brauchs und zum Ausbau der Erneuerbaren Energien beitragen. 

 

5) Regionalplan für den Planungsraum III (2002) 

▪ 7.4 (3): Der Bau weiterer Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen soll neben den bereits vor-

handenen Blockheizkraftwerken verstärkt vorangetrieben werden […]. Neben den bisher 

eingesetzten Antriebsstoffen Diesel, Rapsöl und Erd-, Faul- oder Deponiegas soll insbe-

sondere der Einsatz von Biomasse verstärkt und gefördert werden. […].“ 

 

6) Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplanes für den Planungsraum II (2023): 

▪ Kapitel „Klimawandel“: Der Klimawandel und der Anstieg des Meeresspiegels sind zu-

nehmend spürbar. Die aus der globalen Erderwärmung resultierenden Folgen sind eine 

der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, die es mit konsequentem Klimaschutz zu 

mildern gilt. Zum globalen Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen muss 

auch im Planungsraum ein Beitrag geleistet werden. Im Vordergrund steht dabei der 

Ausbau der Erneuerbaren Energien und des dafür notwendigen Leitungsnetzes, der Auf-

bau einer klimaneutralen Wärmeversorgung sowie der Umstieg auf eine klima- und um-

weltfreundliche Mobilität. 
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2.3 Standortalternativen 

Die Gemeinde hat im Januar 2024 eine Standortalternativenprüfung für die parallel aufgestellte 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes erstellt (s. Anhang). 

Die Untersuchung sollte zunächst alle Flächen zu berücksichtigen, für die schon ein verbindli-

ches Baurecht besteht. Solche Flächen sind in Dörphof nicht vorhanden. Auch ältere landwirt-

schaftliche Bausubstanz, die in absehbarer Zeit umgenutzt werden könnte und den unter Kap. 

3.4 [der Standortalternativenprüfung] genannten Anforderungen entspricht, ist ebenso wie in-

nerörtliche Freiflächen nicht vorhanden. 

 

Aus der Flächenbetrachtung ergibt sich, dass es zur beabsichtigten Planfläche im Westen der 

Ortslage Dörphof (Fläche 3) zwei vertretbare Alternative gibt, um dem mit der 8. Änderung des 

Flächennutzungsplanes [und des Bebauungsplanes Nr. 8] verfolgten vorrangigen Ziel der Ge-

meinde Dörphof zu entsprechen, die Rahmenbedingungen für die Errichtung des für den Aus-

bau des Fernwärmenetzes im Ortsteil Dörphof erforderlichen BHKWs zu schaffen. 

 

Fläche A1 liegt jedoch deutlich im Außenbereich ohne Siedlungszusammenhang. Zudem be-

finden sich die Hauptabnehmer in relativ großer Distanz. 

Die Fläche A2 liegt auf demselben Flurstück wie die Fläche A3. Allerdings wird der Bereich 

der Fläche A2 als Koppelzufahrt genutzt. Alternative Zufahrten gibt es aktuell nicht. Dem Land-

wirt muss jedoch weiterhin die Möglichkeit der Bewirtschaftung seiner Flächen ermöglicht wer-

den. 

Aus diesen Gründen bietet sich in zentraler Lage nahe der KiTa und des Neubaugebietes nur 

die Fläche A3 für den Bau des BHKWs an. 

 

 

3 PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Planbereich wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-

bestimmung 'Blockheizkraftwerk' festgesetzt. 

Innerhalb des Sondergebietes sind ausschließlich bauliche Anlagen zulässig, die für die Er-

richtung und den Betrieb eines Blockheizkraftwerkes funktionstechnisch erforderlich sind. Wei-

terhin sind Wärmepufferspeicher, Notheizungen und Trafos zulässig. 

Die Festsetzung erfolgt hierbei in Übereinstimmung mit der Planung des Vorhabenträgers und 

den o.g. städtebaulichen Zielen der Gemeinde Dörphof. So wird sichergestellt, dass die ge-

plante Errichtung des BHKW ermöglicht und langfristig in ihrem Bestand gesichert werden 

kann. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Sondergebiet durch die festgesetzte Grundfläche 

bestimmt. Mit einer Grundfläche von maximal 600 m² orientiert sich das Maß der baulichen 

Nutzung an den Anforderungen des Vorhabens. Gleichzeitig verbleibt ein ausreichender Spiel-

raum, um die angestrebte Nutzung optimal auf dem Grundstück anzuordnen und zukünftige, 
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für den Betriebsablauf notwendige bauliche Maßnahmen sinnvoll auf dem Grundstück unter-

zubringen. 

 

Die Festsetzung einer max. Gebäudehöhe von 27,0 m über NHN entspricht einer Höhe von 

max. 16 m über der vorhandenen Geländeoberfläche. Die Festsetzung soll die Errichtung der 

geplanten baulichen Anlagen ermöglichen und gleichzeitig dem Schutz des Landschaftsbildes 

dienen. Eine übermäßige Fernwirkung der Baukörper soll damit verhindert werden. 

 

3.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch eine Baugrenze festgesetzt und soll einen ma-

ximalen Spielraum bei der Gebäudeplatzierung einräumen, um den Betriebsablauf auch zu-

künftig optimal gestalten zu können. Sie ist darum nicht gebäudebezogen, sondern gebiets-

übergreifend festgesetzt. 

 

Die Baugrenze hält die erforderlichen Mindestabstände zu Nachbargrenzen und Knicks ein. 

 

Um insbesondere den für den Havariefall vorgesehenen ca. 1,0 m hohen Schutzwall entlang 

der südlichen Planbereichsgrenze zur KiTa hin realisieren zu können, wird die Festsetzung 

aufgenommen, dass Lagerflächen, Nebenanlagen und anlagenbedingte Schutzwälle auch au-

ßerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig sind. 

 

3.4 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine private Zufahrtsstraße von 

der Straße „Alt Dörphof“. Diese Zufahrtsstraße verläuft östlich, parallel zur Flurstücksgrenze 

des Flurstückes 194/195 der Flur 2 Gemarkung und Gemeinde Dörphof. 

 

Die Straße dient lediglich der Zufahrt von Wartungsfahrzeugen zum BHKW und wird nicht für 

den öffentlichen Verkehr freigegeben. Sie soll mit einer wassergebundenen Decke errichtet 

werden. 

 

3.5 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird über das Netz der Schleswig-Holstein Netz AG 

sichergestellt. 

 

Das Plangebiet wird über das Trinkwasserversorgungsnetz des Wasserbeschaffungsver-

bandes Mittelschwansen versorgt. 

 

Häusliches Schmutzwasser fällt im Planbereich nicht an.  

 

Das Niederschlagswasser soll im Planbereich versickern. Eine Anwendung des Erlasses zu 

den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser (A-RW1) ist aufgrund 
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der hier greifenden Bagatellgrenze nicht erforderlich; die zulässige neu versiegelte Fläche im 

Plangebiet beträgt weniger als 1.000 m². Es wird kein Nachweis gemäß A-RW 1 erforderlich. 

Ein Versickerungsnachweis wird im Genehmigungsverfahren erbracht. 

Im Rahmen des konkreten Bauantrages ist ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept zur Be-

seitigung des Niederschlagwassers von den befestigten Flächen (Dach- und Verkehrsflächen) 

aufzustellen.  

 

Die Müllbeseitigung obliegt dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

 

Der Feuerschutz wird in der Gemeinde Dörphof durch die ortsansässige Freiwillige Feuer-

wehr gewährleistet. Gemäß der Information zur Löschwasserversorgung des AGBF-Bund sol-

len die Abstände neu zu errichtender Hydranten 150 m nicht überschreiten. Für den ersten 

Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung 

von maximal 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrs-

fläche eine Entnahmestelle (Hydrant) vorhanden sein. 

Die Standorte der Hydranten sind mit Hinweisschildern für die Feuerwehr nach DIN 4066 zu 

kennzeichnen. 

 

 

3.6 Umweltbericht 

Zum Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Dörphof wird eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB durchgeführt. In ihr werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB und nach § 1a BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der 

Planung ermittelt und in einem Umweltbericht (siehe Teil 2 der Begründung) beschrieben und 

bewertet. 

 

3.7 Natur und Landschaft 

Anpflanzungen 

Entlang der nördlichen Planbereichsgrenze wird eine ebenerdige Anpflanzung festgesetzt. 

Diese Anpflanzung soll mit heimischen, standortgerechten Gehölzen als ebenerdiger Knick 

aufgesetzt werden. Die Pflanzdichte beträgt 0,80 m x 0,80 m. Die Pflanzen sind zweireihig und 

gegeneinander versetzt zu pflanzen. Das Pflanzgut muss den Qualitätsmerkmalen leichter 

Sträucher mit einer Höhe von 70-90 cm (2 x verpflanzt) des Bundes Deutscher Baumschulen 

entsprechen. Die Gehölze sind aus folgenden Arten auszuwählen: Hasel (Corylus avellana), 

Schlehdorn (Prunus spinosa), Hainbuche (Carpinus betulus), Pfaffenhütchen (Euonymus eu-

ropaeus), Schneeball (Viburnum opulus), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Weißdorn 

(Crataegus div. spec.), Weiden (Salix div. spec.), Traubenkirsche (Prunus padus), Vogelkir-

sche (Prunus avium), Sal-Weide (Salix caprea), Rotbuche (Fagus sylvatica), Eberesche (Sor-

bus aucuparia), Faulbaum (Frangula alnus), Stieleiche (Quercus robur), Schwarzerle (Alnus 

glutinosa), Wildapfel (Malus sylvestris), Wildbirne (Pyrus pyraster), Kreuzdorn (Rhamnus 

cathartica), schw. Holunder (Sambucus nigra). 
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Auf die Aufschüttung eines Walles muss an dieser Stelle zum Schutz der benachbarten KiTa 

verzichtet werden: Im Falle einer Havarie des Wärmepufferspeichers können bis zu 300 m³ 

heißes Wasser (80 °C) auf die Fläche strömen, deren Ablauf in Richtung der KiTa verhindert 

werden muss. Zur KiTa hin wird aus diesem Grund ein mind. 1,0 m hoher Havariewall aufge-

schüttet. Der bestehende Knick im Westen verhindert ein Abfließen des heißen Wassers in 

diese Richtung, sodass der Abfluss Richtung Norden und Osten erfolgen können muss. 

 

Knicks 

Angrenzend an das Plangebiet befinden sich Knickstrukturen, welche den Bestimmungen des 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG / § 21 Abs. 1 LNatSchG unterliegen und entsprechend als gesetzlich 

geschützte Biotope gelten.  

 

Der Knick inkl. seines Knickschutzstreifens von 3,0 m ab Knickfuß wird innerhalb von Grünflä-

chen dargestellt und als zu erhaltend festgesetzt. 

 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope führen können, verbo-

ten sind. 

Auf die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz gemäß Erlass des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

– V 534-531.04 wird an dieser Stelle hingewiesen. 

 

Beleuchtung 

Im Hinblick auf das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und den dadurch 

geplanten § 41a BNatSchG zum „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkun-

gen von Beleuchtungen“ sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Au-

ßenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittie-

rende Werbeanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu verse-

hen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen Auswir-

kungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

Vor diesem Hintergrund ist die Straßen- und Außenbeleuchtung im Plangebiet fledermaus- 

und insektenfreundlich zu gestalten. Dabei ist insbesondere auf die Verwendung von aus-

schließlich warmweißen Licht bis maximal 2.700 Kelvin, geringe UV- und Blaulichtanteile so-

wie die Anbringung in möglichst geringer Höhe, eine nach unten abstrahlende Ausrichtung und 

kurze Beleuchtungsdauer (z.B. über Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren) zu achten. Insbe-

sondere in Randbereiche mit Gehölzbestand sollte eine Abstrahlung vermieden werden. 

 

3.8 Immissionsschutz 

Im Zuge des Scopings wird das für den technischen Umweltschutz zuständige Landesamt für 

Umwelt (LfU) beteiligt und hiermit um Mitteilung zu ggf. notwendigen weiteren Untersuchungen 

(Lärm, Geruch, Stickstoff, Abstände etc.) gebeten. 

 

Das Plangebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Fläche an. Die aus einer ordnungsgemä-

ßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und Gerüche) 

können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  
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3.8.1 Lärmschutz 

Im Zuge des Planvorhabens wurde durch das Büro für Akustik Busch aus Kronshagen im Juni 

2024 ein schalltechnisches Gutachten erstellt. 

Die Untersuchung kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

Die Agrarenergie Schuby GmbH & Co. KG plant den Bau eines Satteliten-BHKW in Dörphof, 

Flurstück 192, Alt Dörphof zur flexiblen Wärmeerzeugung. Für die Planung und Genehmigung 

des geplanten BHKW ist ein schalltechnisches Gutachten erforderlich. Darin ist nachzuweisen, 

dass durch den Betrieb des BHKW an den nächstgelegenen Immissionsorten die Anforderun-

gen der TA Lärm eingehalten werden:  

Die Untersuchungen im Rahmen dieses Gutachtens ergaben, dass bei Durchführung der 

Schallschutzmaßnahmen, die im Abschnitt 7.1 [des Gutachtens] detailliert beschrieben sind, 

durch den Betrieb des geplanten BHKW an den maßgeblichen Immissionsorten die oben ge-

nannten Schutzziele eingehalten werden.   

Damit können gemäß Punkt 3.2.1, Absatz 2 der TA Lärm Vorbelastungen durch andere Be-

triebe und Anlagen bei den Berechnungen außer Ansatz bleiben. Die Anforderungen der TA 

Lärm an Maximalpegel werden erfüllt, da beim Normalbetrieb des geplanten BHKW in der 

Regel keine kurzzeitigen Geräuschspitzen auftreten.  

 

Hinweise zur Vermeidung von tieffrequenten Geräuschen werden in Abschnitt 8.4 [des Gut-

achtens] gegeben. 

 

3.8.2 Staub 

Unmittelbar östliche angrenzend an den Plangeltungsbereich befindet sich das (ehemalige) 

Betriebsgelände der HaGe Dörphof für den Umschlag bzw. die Lagerung von Getreide und 

Düngemitteln. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 6 der Ge-

meinde Dörphof (Bereich südlich und westlich unmittelbar angrenzend) wurde im September 

2020 eine Staubimmissionsprognose erstellt.  

Diese kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 

„Das gemäß TA-Luft vorgegebene Jahresmittel für Feinstaub PM10 von 40 µg/m³ wird unter 

Berücksichtigung der umgebungstypischen Vorbelastung eingehalten. Darüber hinaus ist da-

von auszugehen, dass die 35 zulässigen Überschreitungen des 24-Stunden-Mittels von 

50 µg/m³ innerhalb eines Jahres ebenfalls nicht unterschritten werden. 

Das Jahresmittel für Staubniederschlag gemäß TA Luft von 35 g/(m²d) wird durch das geplante 

Vorhaben unter Berücksichtigung der umgebungstypischen Vorbelastung ebenfalls eingehal-

ten.“  

 

3.9 Hinweise 

Denkmalschutz: 

Der Plangeltungsbereich befindet sich nicht in einem archäologischen Interessengebiet. 

Gemäß § 15 DSchG gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich un-

mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-

pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder 
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den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 

den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben 

das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 

erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 

erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 

Bodenschutz: 

Allgemein: 

• Beachtung der DIN 19731 'Verwertung von Bodenmaterial' 

• Der Beginn der Arbeiten ist der unteren Bodenschutzbehörde spätestens 1 Woche vorab 

mitzuteilen. 

Vorsorgender Bodenschutz 

• Die Häufigkeit der Fahrzeugeinsätze ist zu minimieren und soweit möglich an dem zukünf-

tigen Verkehrswegenetz zu orientieren. 

• Bei wassergesättigten Böden (breiig/flüssige Konsistenz) sind die Arbeiten einzustellen. 

 

Bodenmanagement 

• Oberboden und Unterboden sind bei Aushub, Transport, Zwischenlagerung und Verwer-

tung sauber getrennt zu halten. Dies gilt gleichermaßen für den Wiederauftrag / Wiederein-

bau. 

• Bei den Bodenlagerflächen sind getrennte Bereiche für Ober- und Unterboden einzurichten. 

Eine Bodenvermischung ist grundsätzlich nicht zulässig. 

• Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung als 

Füllmaterial ist nicht zulässig. 

• Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. 

 

Hinweis: 

Für eine gegebenenfalls notwendige Verwertung von Boden auf landwirtschaftlichen Flächen 

ist ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüttung) bei der Unteren Natur-

schutzbehörde zu stellen. 

 

Kampfmittel: 

Gemäß der Anlage der Kampfmittelverordnung (KampfmV SH 2012) gehört die Gemeinde 

Dörphof nicht zu den Gemeinden mit bekannten Bombenabwurfgebieten. Zufallsfunde von 

Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden. 
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4 FLÄCHENBILANZIERUNG 

Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von ca. 3.950 m² auf und wird mit folgender Auftei-

lung festgesetzt: 

 

Sonstiges Sondergebiet „BHKW“      ca. 2.500 m² 

Straßenverkehrsflächen       ca. 1.050 m² 

Private Grünflächen           ca. 400 m² 
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TEIL 2 U M W E L T B E R I C H T 

1 EINLEITUNG 

Gemeinsam mit den Gemeinden Karby und Dörphof plant die Agrarenergie Schuby GmbH & 

CO. KG die Versorgung der beiden gesamten Ortschaften mit Fernwärme aus der Biogasan-

lage Schuby. 

 

Für dieses Vorhaben ist u. a. die Errichtung eines Reingaslager für Rohbiogas in unmittelbarer 

Nachbarschaft der vorhandenen Biogasanlage Schuby geplant. Darüber hinaus ist am Stand-

ort Dörphof die Errichtung und der Betrieb eines Satelliten BHKWs vorgesehen, da die in 2023 

hergestellte Fernwärmeleitung nach Dörphof nicht die vollständige Versorgung der gesamten 

Ortschaften übernehmen kann. Das Biogas soll dem geplanten BHKW über eine Gasleitung 

vom Reingaslager zugeführt werden. Der Betrieb des BHKWs erfolgt für etwa 5 bis 8 Stunden 

je Tag. Neben dem BHKW ist die Errichtung eines Trafos, einer Notheizung und eines Warm-

wasserpufferspeichers von etwa 2000 m³ Wasserinhalt geplant.  

 

Für das Scopingverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB wird im 

Rahmen dieses Planverfahrens eine Beschreibung der räumlichen Ausgangssituation und 

eine Beschreibung der ökologischen Ausstattung sowie der Umgebung des Planbereichs vor-

gelegt. 

 

 

2 RÄUMLICHE AUSGANGSSITUATION 

Das Plangebiet liegt im Westen der Ortslage Dörphof, nördlich der Straße ‚Alt Dörphof‘ und 

westlich der Dorfstraße (Kreisstraße K 63). Der Plangeltungsbereich umfasst Teile der Flur-

stücke 196 und 195 der Flur 2 Gemarkung und Gemeinde Dörphof. Das Plangebiet wird wie 

folgt umgrenzt: 

 

• im Süden eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, der Bau einer Kita ist bereits 

geplant, 

• im Osten durch eine landwirtschaftliche genutzte Fläche mit angrenzender Wohnbe-

bauung entlang der Dorfstraße sowie den ehemaligen Getreideumschlagplatz der 

HaGe Dörphof, 

• im Norden und Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

Die Gesamtgröße des Plangeltungsbereiches beträgt ca. 3.950 m². Die Erschließung der An-

lage erfolgt aus südlicher Richtung über die vorhandene Ackerzufahrt. Das Gelände fällt leicht 

nach Nordosten ab und liegt zwischen ca. 11 m NHN im Südwesten und 9 m NHN im Nordos-

ten. 

 

Der Planbereich wird derzeit landwirtschaftlich als Acker genutzt.  
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3 ÖKOLOGISCHE AUSSTATTUNG 

Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen Lebensraumtypen werden nachfolgend kurz zu-

sammengefasst dargestellt.  

 
Acker (AAy)  

Der Geltungsbereich wird bislang als Acker landwirtschaftlich zum Getreideanbau genutzt. 

Aufgrund des Bodenumbruchs und der Zufuhr von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist die 

Fläche bislang nur untergeordnet als Lebensraum geeignet.  
 
Ackerbrache mit Ackerunkrautflur (AAu) 

Der Bereich der geplanten Zufahrt wurde für den Neubau der KiTa überplant. In diesem Be-

reich ist in letzter Zeit keine landwirtschaftliche Nutzung erfolgt. Die Fläche liegt derzeit brach. 
 
Knick (HWy)  

Ein Knick befindet sich an der westlichen Grenze des Plangebietes. Der Knick ist u.a. mit 

Hasel, Zitter-Pappel und Hunds-Rose bestockt. Auf dem Knickabschnitt entlang des Plange-

bietes befindet sich eine Stiel-Eiche als Überhälter. 

 

Baumreihe (HRy) 

Nördlich der Straße Alt Dörphof verläuft ein Graben mit angrenzender Baumreihe aus starken 

Pappeln. 

 

 

4 NATURSCHUTZFACHLICHE EINORDNUNG 

Der Planbereich selbst ist als Ackerfläche in der Nähe zur bebauten Ortschaft Dörphof grund-

sätzlich vorbelastet und mit einer allgemeinen Bedeutung für den Naturschutz zu bewerten. 

Besonders zu berücksichtigen ist jedoch der westlich gelegene Knick. Im Zuge der Erarbeitung 

Luftbildquelle: DigitalerAtlasNord 
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des Umweltberichtes wird eine Bestandsaufnahme (Biotoptypenkartierung) innerhalb des 

Planbereiches entsprechend der Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins (LfU 

2024) durchgeführt. 

 

Flächen des europäischen Netzes Natura 2000 sind von der Planung nicht betroffen. Die 

nächstgelegenen FFH-Gebiete sind das ca. 1,8 km südwestlich gelegene Gebiet 1425-301 

„Karlsburger Holz“, das FFH-Gebiet 1423-394 „Schlei incl. Schleimünde und vorgelagerter 

Flachgründe“ ca. 2,1 km westlich sowie das Gebiet 1326-301 „NSG Schwansener See“ ca. 

2,5 km östlich des Plangebietes. Auswirkungen auf diese Natura 2000 Gebiete sind aufgrund 

der Entfernung und der Wirkfaktoren des Vorhabens nicht zu erwarten. 

 

Das Plangebiet befindet sich im großflächigen Naturpark Schlei. Weitere Ausweisungen nach 

§§ 23 bis 29 BNatSchG liegen für den Planbereich oder angrenzend dazu nicht vor. Flächen 

des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems des Landes Schleswig-Holstein grenzen 

ebenso wie Waldflächen nicht an. 

 

Geschützte Biotope gem. § 21 LNatSchG sind durch den Knick im westlichen Planbereich 

gegeben. 

 

 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind durch die Bebauung und die Versiegelun-

gen bisher unversiegelter Flächen zu erwarten. Die Rodung von Knickabschnitten ist nach 

jetziger Planung nicht vorgesehen. Die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden 

im Umweltbericht ermittelt und durch Maßnahmen des Naturschutzes gemindert bzw. ausge-

glichen. 
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5 VORGESEHENER UNTERSUCHUNGSUMFANG 

Es ist vorgesehen, innerhalb des Umweltberichtes zur Bauleitplanung neben der Bestandsauf-

nahme und der Bewertung zu den einzelnen Schutzgütern folgende Schutzgutbetrachtungen 

durchzuführen: 

 
 

Schutzgut Mensch:  

Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes 'BHKW' vor. Die 

nächstgelegenen Wohngebäude befinden sich ca. 90 m östlich des Plangebietes. Im Zuge des 

Scopings wird das für den technischen Umweltschutz zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) 

beteiligt und hiermit um Mitteilung zu ggf. notwendigen Untersuchungen (Lärm, Geruch, Stick-

stoff, Abstände etc.) gebeten.  

 

Die Erholungsnutzung für den Menschen wird für den Planbereich und die angrenzenden Flä-

chen dargestellt und bewertet. Das Plangebiet selbst weist aufgrund der landwirtschaftlichen 

Nutzung keine Bedeutung für die Erholungsnutzung auf.  

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt:  

Innerhalb des Umweltberichtes wird eine Potenzialabschätzung zu möglichen Lebensräumen 

von Pflanzen und Tieren im Planbereich im Zusammenhang mit der geplanten Nutzung erar-

beitet. Neben den Regelungen des BNatSchG ist hierbei der aktuelle Leitfaden zur Beachtung 

des Artenschutzrechts bei der Planfeststellung vom 25. Februar 2009 (Landesbetrieb Straßen-

bau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV SH) Stand 2016) maßgeblich. Eine besondere Be-

deutung kommt dabei der Frage zu, inwieweit Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 

3 BNatSchG durch die geplante Nutzung eintreten, die ggf. eine Befreiung nach § 67 

BNatSchG zur Umsetzung des Vorhabens erfordern. 

 

Die dem LfU vorliegenden Daten der LANIS-Datenbank zu Pflanzen und Tieren werden be-

rücksichtigt. 

 

Für die Belange des Knickschutzes werden die „Durchführungsbestimmungen zum Knick-

schutz“ vom 20.01.2017 zugrunde gelegt. 

 

Die Zufahrt zum geplanten BHKW verläuft nördlich der Straße Alt Dörphof nach jetziger Pla-

nung durch eine Baumreihe aus starken Pappeln. Die Pappeln weisen einen Abstand von ca. 

8 m auf. Nach Möglichkeit wird die Zufahrt zwischen zwei Pappeln verlaufen, sodass keine 

Baumfällung notwendig ist. 

 

Schutzgut Fläche: 

Bezüglich dieses Schutzgutes werden die Neuinanspruchnahme von Flächen, die Flächenver-

siegelung und die Zerschneidung von Flächen sowie die Möglichkeiten zur Begrenzung des 

Flächenverbrauchs dargestellt.  

 

Schutzgut Boden: 
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Die Auswirkungen auf den Boden durch das Vorhaben werden innerhalb des Planbereichs 

unter Berücksichtigung des Leitfadens zum Bodenschutz beim Bauen ermittelt und die erfor-

derlichen Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Hierbei gelten der Runderlass des Innenminis-

ters und der Ministerin für Natur und Umwelt vom 09.12.2013 - Verhältnis der naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - und die Eingriffsregelung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (§§ 13 bis 16 BNatSchG) als Grundlagen. Entsprechend den Vorgaben des 

Gemeinsamen Runderlasses ist für die Bodenversiegelungen bei den hier vorhandenen Flä-

chen mit einer allgemeinen Bedeutung für den Naturschutz ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 0,5 

zur Verfügung zu stellen. 

Schutzgut Wasser: 

Oberflächengewässer sind im Planbereich nicht vorhanden. Der gemeinsame Erlass „Wasser-

rechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser“ des Ministeriums für Energie-

wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und des Ministeriums für Inneres, 

ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 10.10.2019 wird bei der Planung berück-

sichtigt. Durch die Planung werden bislang unversiegelte Flächen überbaut, wodurch Verän-

derungen des Oberflächenabflusses und der Verdunstung verursacht werden.  

 

Schutzgut Klima/Luft: 

Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes sind durch das Vorhaben aufgrund der in Schleswig-

Holstein häufig vorkommenden Winde nicht zu erwarten. Mögliche Maßnahmen, die dem Kli-

mawandel entgegenwirken und die der Anpassung an den Klimawandel dienen, werden be-

rücksichtigt.  

 

Schutzgut Landschaft: 

Die möglichen Veränderungen des Landschaftsbildes werden beschrieben und bewertet. 

Maßnahmen zur Einbindung des Planbereiches in die Landschaft werden erarbeitet.  

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter sind mit den Knicks im Planbereich vorhanden. Das Plangebiet liegt außerhalb 

archäologischer Interessengebiete. In den Denkmallisten des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

sind keine Kulturdenkmale sowie keine unbeweglichen archäologischen Kulturdenkmäler für 

das Plangebiet und die nähere Umgebung aufgeführt.  

Bezüglich möglicher Kulturgüter wird eine Information durch die Denkmalschutzbehörden er-

beten. Auswirkungen auf Sachgüter an der Planung Unbeteiligter sind nicht zu erwarten. 

 

 

Zudem werden in den Umweltbericht auch Aussagen zu folgenden Aspekten aufgenommen: 

- Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

- Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

- Risiken für die menschliche Gesundheit, Kulturgüter oder die Umwelt durch Unfälle oder 

Katastrophen 

- Auswirkungen der Planung auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der Treibhausgasemissio-

nen) und Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

- Kumulative Wirkungen von Planungen in einem engen räumlichen Zusammenhang 
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- Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe 

- Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

 

 

 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung Dörphof vom … gebilligt. 

 

 

Dörphof, den__.__.____  _________________________________ 

  Der Bürgermeister 


